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(54) Verpackung zum Ausliefern von Milch und Verfahren zum Herstellen einer solchen 
Verpackung

(57) Die Erfindung betrifft eine Verpackung zum Aus-
liefern von Milch oder einem anderen flüssigen oder pa-
stösen Lebensmittel mit einer darin fest installierten Auf-
bereitungseinrichtung, insbes. in Form eines Aufschäu-

mers (22), zum Ausführen eines Aufbereitungsvorgangs,
insbes. Aufschäumvorgangs, in der Verpackung und ein
Verfahren zum Herstellen einer solchen Verpackung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verpackung zum
Ausliefern von Milch oder einem anderen flüssigen oder
pastösen Lebensmittel und ein Verfahren zum Herstellen
einer solchen Verpackung.
[0002] Flüssige oder pastöse Lebensmittel, wie etwa
Milch oder Sahne, werden üblicherweise in Einwegver-
packungen ausgeliefert. Diese Einwegverpackungen
bestehen in vielen Fällen aus einem becherförmigen Be-
hälter und einer auf einen oberen Rand davon aufgesie-
gelten Abdeckfolie, insbes. einer als Aluminiumfolie aus-
geführten Siegelfolie.
[0003] Zum Aufbereiten oder Zubereiten der Milchpro-
dukte werden diese üblicherweise aus der Einwegver-
packung in geeignete Gefäße umgefüllt und dort mit Hilfe
von elektrischen Geräten zubereitet, wie etwa aufge-
schäumt. Die zum Ausliefern von Milch oder anderen
flüssigen oder pastösen Lebensmitteln eingesetzten Ein-
wegverpackungen sind aus Kostengründen und unter
Umweltgesichtspunkten in der Regel so dünnwandig
ausgeführt, daß eine Aufbereitung der Lebensmittel dar-
in unter Einsatz elektrischer Geräte nicht ohne das Risiko
möglich ist, daß die Verpackung zerstört wird und das
Lebensmittel aus der Verpackung austritt.
[0004] Angesichts dieser Probleme im Stand der
Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine
Verpackung zum Ausliefern von Milch oder anderen flüs-
sigen oder pastösen Lebensmitteln bereitzustellen, wel-
che eine Vereinfachung der Aufbereitung des in der Ver-
packung aufgenommenen Produkts ermöglicht.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
ne Weiterbildung der bekannten Einwegverpackungen
gelöst, die im wesentlichen dadurch gekennzeichnet ist,
daß die Verpackung eine fest darin installierte Aufberei-
tungseinrichtung, insbes. in Form eines Aufschäumers,
zum Ausführen eines Aufbereitungsvorgangs, insbes.
Aufschäumvorgangs, in der Verpackung aufweist.
[0006] Die Erfindung geht auf die Erkenntnis zurück,
daß die im Stand der Technik hervortretenden Probleme
bei der Aufbereitung von flüssigen oder pastösen Le-
bensmitteln in Einwegverpackungen in erster Linie auf
den Einsatz von herkömmlichen Aufbereitungseinrich-
tungen in Form von Mixern od. dgl. zurückzuführen sind,
welche nicht nur eine Beschädigung der Verpackungs-
wände verursachen können, sondern auch zusätzlichen
Reinigungsaufwand für diese Geräte mit sich bringen.
[0007] Erfindungsgemäß wird die Aufbereitung der in
der Verpackung aufgenommenen Produkte mit einer an
der Verpackung fest installierten Aufbereitungseinrich-
tung ausgeführt, welche in Abhängigkeit von der ge-
wünschten Aufbereitung besonders einfach und ohne
nennenswerten zusätzlichen Materialaufwand ausge-
führt werden kann. Bei Einwegverpackungen ist auch
kein zusätzlicher Reinigungsvorgang für die Aufberei-
tungseinrichtung erforderlich. Daher kann trotz des mit
der Bereitstellung der Aufbereitungseinrichtung einher-
gehenden Mehraufwands eine in einer Gesamtbilanz

insgesamt günstigere und umweltfreundlichere Verpak-
kung bereitgestellt werden.
[0008] Dabei ist die Aufbereitungseinrichtung, wie et-
wa ein zum Aufschäumen von in der Verpackung aufge-
nommenen Milchprodukten einsetzbarer Aufschäumer,
zweckmäßigerweise aus einem lebensmittelechten Ma-
terial gebildet. Wenn die Aufbereitungseinrichtung in
Form eines Aufschäumers verwirklicht ist, wird zweck-
mäßigerweise eine solche Anordnung des fest installier-
ten Aufschäumers gewählt, bei der die Flüssigkeit durch
Schütteln der Verpackung an dem Aufschäumer vorbei-
geführt wird und zur Schaumbildung Luftblasen auf-
nimmt.
[0009] Der Aufschäumer kann bspw. in Form von ei-
nem Speichen in der Verpackung bildenden Verpak-
kungseinsatz verwirklicht werden. Er weist zweckmäßi-
gerweise mindestens eine zum Vorbeiführen des flüssi-
gen oder pastösen Lebensmittels in der Verpackung aus-
gelegte Durchbrechung auf.
[0010] Bei einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist der Aufschäumer in Form einer
perforierten und an der Verpackung fest installierten fo-
lien- oder plattenförmigen Platine ausgeführt, die sich
vorzugsweise etwa parallel zur oberen Begrenzungsflä-
che der Verpackung erstreckt.
[0011] Wenngleich auch an den Einsatz von erfin-
dungsgemäßen Verpackungen in Form von sog. Tetra
Paks gedacht ist, hat es sich mit Blick auf die gewünschte
Aufbereitung, insbes. Aufschäumung, von in der Verpak-
kung aufgenommenen Milchprodukten als besonders
zweckmäßig erwiesen, wenn die Verpackung einen sich
von einem oberen Rand in Richtung auf einen Boden
davon erstreckenden, insbes. becherförmigen Behälter
aufweist, der am oberen Rand mit einer Abdeckung ver-
schlossen ist. Der Behälter kann sich ausgehend vom
oberen Rand in Richtung auf den Boden zumindest ab-
schnittweise kegelstumpfmantelförmig verjüngen. Da-
durch wird die Entnahme von Produkten aus dem Behäl-
ter begünstigt.
[0012] Eine besonders zuverlässige Befestigung der
Abdeckung an dem oberen Rand des Behälters wird er-
möglicht, wenn der obere Rand des Behälters einen sich
radial nach außen erstreckenden Siegelflansch aufweist,
dessen obere Begrenzungsfläche etwa in einer sich etwa
senkrecht zur Behälterachse erstreckenden Ebene an-
geordnet ist. Die Abdeckung kann, wie bei herkömmli-
chen Joghurt- oder Sahnebechern, in Form einer Siegel-
folie, etwa aus Aluminium, verwirklicht sein, die zumin-
dest mittelbar auf den oberen Rand des Behälters auf-
gesiegelt ist.
[0013] Bei den beschriebenen Verpackungen mit be-
cherförmigen Behältern, welche mit einer Siegelfolie ver-
schlossen sind, ist die Aufbereitungseinrichtung, insbes.
der Aufschäumer, zweckmäßigerweise innerhalb der
Verpackung zwischen der Abdeckung und dem Behäl-
terboden angeordnet. Im Rahmen der Aufbereitung ge-
langt die Aufbereitungseinrichtung, insbes. der Auf-
schäumer, in Kontakt mit dem Lebensmittel. Bei Anord-
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nung der Aufbereitungseinrichtung in dem von der Ab-
deckung abgeschlossenen Raum sind keine zusätzli-
chen Aufwendungen zur Sicherstellung der benötigten
Sauberkeit der Aufbereitungseinrichtung erforderlich.
Ferner ist es bei dieser Anordnung zur Ausführung des
Aufbereitungsvorgangs in der Regel nur erforderlich, die
Abdeckung bzw. Siegelfolie von dem Behälterrand zu
entfernen und dann den gewünschten Aufbereitungsvor-
gang durchzuführen. Es ist nicht mehr notwendig, die
Aufbereitungseinrichtung in oder an dem Behälter zu be-
festigen, weil die Aufbereitungseinrichtung bereits fest
an dem Behälter installiert ist.
[0014] Wie vorstehend bereits erläutert, kann der Auf-
schäumer bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung einen im wesentlichen ebenen,
von Ausnehmungen durchsetzten platten- oder folienar-
tigen Aufschäumbereich aufweisen. Dabei kann der von
Ausnehmungen durchsetzte, insbes. perforierte Auf-
schäumbereich einen die Durchführung eines Trink-
halms durch den Aufschäumbereich ermöglichenden
Durchführbereich ringförmig umlaufen. Das Entnehmen
des aufbereiteten Produkts aus dem Behälter mit Hilfe
des Trinkhalms wird erleichtert, wenn die Fläche des
Durchführbereichs mindestens 10 % der Fläche des Auf-
schäumbereichs aufweist. Dabei kann eine zufrieden-
stellende Aufschäumung noch sichergestellt werden,
wenn die Fläche des Durchführbereichs weniger als 50
% der Fläche des Aufschäumbereichs beträgt. Der Auf-
schäumbereich kann etwa kreisringförmig ausgeführt
sein, wobei ein innerer Rand des Kreisrings einen Durch-
messer von mehr als 10 %, insbes. mehr als 20 %, des
äußeren Randes des Kreisrings aufweisen kann. Der
perforierte bzw. von Ausnehmungen durchsetzte Auf-
schäumbereich kann am äußeren Rand einen Durch-
messer aufweisen, der mehr als das Doppelte des Durch-
messers an seinem inneren Rand beträgt, um so eine
zufriedenstellende Aufschäumwirkung sicherzustellen.
Die Perforationen im Aufschäumbereich weisen eine
Größe von mindestens 2 mm2, vorzugsweise 5 mm2 oder
mehr auf. Die Fläche der Perforation sollte 1 cm2 nicht
überschreiten.
[0015] Herstellungstechnisch hat es sich als beson-
ders zweckmäßig erwiesen, wenn eine dem Boden ab-
gewandte Begrenzungsfläche des Aufschäumbereichs
an einer dem Boden zugewandten Begrenzungsfläche
der Abdeckung bzw. Siegelfolie anliegt. Solche Verpak-
kungen können besonders günstig hergestellt werden,
indem zunächst ein Zwischenprodukt bestehend aus Ab-
deckung und Aufschäumer hergestellt wird und das Zwi-
schenprodukt dann auf dem oberen Behälterrand so be-
festigt wird, daß der Aufschäumer zwischen Abdeckung
und Behälterboden innerhalb des Behälters angeordnet
ist. Gleichzeitig bildet der Aufschäumer bei dieser Aus-
führungsform der Erfindung eine Stabilisierung der Ab-
deckung, welche mit Blick auf die Vermeidung von Be-
schädigungen der Verpackung während eines Trans-
portvorgangs bzw. Auslieferungsvorgangs von Nutzen
ist.

[0016] Bei der zuletzt beschriebenen Ausführungs-
form der Erfindung ist die Siegelfolie unter Zwischen-
schaltung des Aufschäumbereichs des Aufschäumers
auf den oberen Rand des Behälters aufgesiegelt, wobei
die Haftung des Aufschäumbereichs am oberen Rand
des Behälters stärker ist als die Haftung der Siegelfolie
am Aufschäumbereich, so daß die Siegelfolie bzw. die
Abdeckung von dem Behälterrand entfernt werden kann,
ohne dadurch den Aufschäumbereich gleichzeitig aus
bzw. von dem Behälter zu entfernen.
[0017] Im Hinblick auf die gewünschte Aufbereitung
des in der erfindungsgemäßen Verpackung aufgenom-
menen Lebensmittels und als Transportschutz hat es
sich als nützlich erwiesen, wenn die erfindungsgemäße
Verpackung eine lösbare und im wesentlichen flüssig-
keitsdichte, unter Bildung eines Aufschäumvolumens
oberhalb der dem Behälterboden abgewandten oberen
Begrenzungsfläche des Aufschäumers auf den oberen
Behälterrand aufsetzbare Aufschäumhaube aufweist.
Die Aufschäumhaube kann auch während der Ausliefe-
rung der Milchprodukte in erfindungsgemäßen Verpak-
kungen auf dem oberen Rand der Verpackung aufge-
setzt, insbes. aufgeklipst, sein.
[0018] Zur Ausführung der gewünschten Aufbereitung
bzw. Aufschäumung des in dem Behälter aufgenomme-
nen Produkts wird zunächst die Aufschäumhaube von
dem oberen Rand des Behälters abgenommen, dann die
Abdeckung bzw. Siegelfolie vom oberen Rand des Be-
hälters entfernt, anschließend die Aufschäumhaube wie-
der auf den oberen Rand des Behälters aufgesetzt und
der gewünschte Aufbereitungsvorgang bzw. Auf-
schäumvorgang, bspw. durch Schütteln des Behälters
mit dem darin aufgenommenen Milchprodukt, ausge-
führt.
[0019] Wenngleich auch an den Einsatz von solchen
Ausführungsformen der Erfindung gedacht ist, bei denen
der Aufschäumbereich vom oberen Rand des Behälters
abgenommen werden kann, um so die Entnahme des
aufbereiteten Lebensmittels daraus zu erleichtern, weist
die Aufschäumhaube einer erfindungsgemäßen Verpak-
kung gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung einen ggf. durch eine Sollbruchstelle
gebildeten und vorzugsweise von einer Siegelfolie ab-
gedeckten Einführbereich für einen ggf. durch den
Durchführbereich des Aufschäumers hindurchführbaren
Trinkhalm auf, so daß das aufbereitete Lebensmittel
ohne Entfernung des Aufschäumbereichs aus dem Be-
hälter entnommen werden kann. Der Behälter kann zu
diesem Zweck einen in den Behälter integrierten und/
oder einen in dem Aufschäumvolumen zwischen der Auf-
schäumhaube und der Abdeckung aufgenommenen
Trinkhalm aufweisen.
[0020] Wie der vorstehenden Erläuterung erfindungs-
gemäßer Verpackungen zu entnehmen ist, ist ein Auf-
schäumer zur Herstellung einer solchen Verpackung im
wesentlichen dadurch gekennzeichnet, daß er eine plat-
ten- oder folienartige, perforierte und mit einer Befesti-
gungsfläche auf dem oberen Behälterrand dichtend fest-
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legbare Aufschäumplatine aufweist, die auf ihrer der Be-
festigungsfläche abgewandten Begrenzungsfläche von
einer Abdeckung, insbes. Siegelfolie, abgedeckt ist, wel-
che auf der Aufschäumplatine aufgesiegelt sein kann,
um so den Behälter zu verschließen. Dabei können die
Aufschäumplatine und die Siegelfolie in einem gemein-
samen Arbeitsvorgang coextrudiert werden. An dem so
erhaltenen zweilagigen Zwischenprodukt können inner-
halb der Aufschäumplatine mit Hilfe eines Lasers Ein-
schnitte vorgenommen werden, um so die für die Auf-
schäumplatine benötigten Durchbrechungen bzw. Per-
forationen zu schaffen, wobei die als Aluschicht ausführ-
bare Siegelfolie durch die Laserschnittbehandlung un-
versehrt bleibt. An dem durch Coextrusion und Laser-
perforation erhaltenen Zwischenprodukt werden die ein-
zelnen zum Aufsetzen auf den oberen Becherrand ge-
eigneten zweilagigen Platinen ausgestanzt.
[0021] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Herstellen einer erfindungsgemäßen Verpackung wird
eine Abdeckung, wie etwa eine Siegelfolie, auf einer ebe-
nen, platten- oder folienartigen und von Durchbrechun-
gen durchsetzten Aufschäumplatine befestigt, insbes.
aufgesiegelt, und ein mit einem flüssigen oder pastösen
Lebensmittel, insbes. Milchprodukt, befüllter Behälter mit
dem so erhaltenen Zwischenprodukt verschlossen. Im
Anschluß daran kann auch noch eine Aufschäumhaube
auf den geschlossenen Behälter aufgesetzt werden. Die
Aufschäumhaube kann eine von einer Siegelfolie abge-
deckte Sollbruchstelle oder Durchbrechung zum Einfüh-
ren eines Trinkhalms aufweisen.
[0022] Bei der vorstehend beschriebenen, besonders
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die Auf-
bereitungseinrichtung fest an bzw. in der Verpackung in-
stalliert. Im Rahmen der Erfindung ist aber auch an die
Bereitstellung von in eine Verpackung einsetzbaren Auf-
bereitungseinrichtungen, wie etwa Aufschäumern, ge-
dacht, die vorzugsweise in der Verpackung verklemmt
werden können und Speichen bilden. Bei einem solchen
modularen Aufbau kann der Aufschäumer aus einem Teil
gefertigt sein oder aus mehreren zusammensteckbaren
Teilen. Der Behälter kann eine Dehnfalte aufweisen, die
ein Auseinanderziehen der Verpackung ermöglicht, um
einen Luftraum bereitzustellen, der zum Aufschäumen
der in dem Behälter aufgenommenen flüssigen oder pa-
stösen Produkte benutzt werden kann.
[0023] Nachstehend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die Zeichnung, auf die hinsichtlich aller erfin-
dungswesentlichen und in der Beschreibung nicht näher
herausgestellten Einzelheiten ausdrücklich verwiesen
wird, erläutert. Die einzige Figur der Zeichnung zeigt eine
perspektivische Darstellung einer erfindungsgemäßen
Einwegverpackung.
[0024] Die in der Zeichnung dargestellte Verpackung
besteht im wesentlichen aus einem sich ausgehend von
einem oberen Rand in Richtung auf einen Boden verjün-
genden becherförmigen Behälter 12, einer auf dem obe-
ren Rand des Behälters 12 festlegbare Abdeckeinrich-
tung 20 und einer lösbar auf dem mit der Abdeckeinrich-

tung 20 abgedeckten Behälter 12 festlegbaren Auf-
schäumhaube 30. Die Abdeckeinrichtung 20 ist zweila-
gig ausgeführt. Sie weist eine dem Innenraum des Be-
hälters 12 zugewandte folien- oder plattenförmige und
von Durchbrechungen durchsetzte Aufschäumplatine 22
und eine auf der Aufschäumplatine 22 festgelegte Sie-
gelfolie 24 auf. Die Aufschäumplatine 22 ist am oberen
Behälterrand festlegbar. Dabei ist die Haftung der Auf-
schäumplatine 22 am oberen Rand des Behälters 12
stärker als die Haftung der Siegelplatine an der Auf-
schäumplatine 22.
[0025] Die Aufschäumhaube 30 kann im wesentlichen
halbkugelförmig ausgeführt sein. Bei der in der Zeich-
nung dargestellten Ausführungsform der Erfindung weist
sie eine Abflachung auf, in der eine Öffnung oder Soll-
bruchstelle zum Einführen eines Trinkhalms vorgesehen
sein kann, welche von einer Abdeckplatine 32 abgedeckt
wird. In dem durch die Aufschäumhaube 30 gebildeten
Aufschäumvolumen kann ein entsprechender Trinkhalm
untergebracht sein. Alternativ oder zusätzlich kann ein
Trinkhalm auch in dem Behälter 12 integriert oder in einer
Mulde des Behälters 12 aufgenommen sein.
[0026] Wie in der Zeichnung dargestellt, kann der Auf-
schäumbereich der Aufschäumplatine 22 eine koaxial
zur Becherachse ausgeführte kreisscheibenförmige
Durchbrechung kreisringförmig umlaufen. Dabei können
die Perforationen in der Ausschäumplatine 22 auf die
Becherachse kreisringförmig umlaufenden Kreislinien
angeordnet sein. Auch die Perforationen selbst können
kreisringförmig ausgeführt sein. Dabei können die
Durchmesser der Perforationen sich ausgehend von ei-
ner radial innen liegenden Kreislinie in Richtung auf eine
radial außen liegende Kreislinie vergrößern. Es hat sich
gezeigt, daß die kreisringförmige Ausführung der Perfo-
rationen eine Verbesserung des Aufschäumverhaltens
hervorbringt. Ferner können Verbesserungen auch er-
zielt werden, wenn die Kreisringdurchmesser der Perfo-
rationen sich ausgehend von radial innen liegenden Per-
forationen in Richtung auf die außen liegenden Perfora-
tionen vergrößern.
[0027] Die Erfindung ist nicht auf das anhand der
Zeichnung erläuterte Ausführungsbeispiel beschränkt.
Vielmehr ist auch daran gedacht, die Aufschäumplatine
als separates Bauteil in dem Becher anzuordnen. Dabei
kann die Aufschäumplatine in dem Becher fest installiert
sein. Die Perforationen in der Aufschäumplatine können
von der Kreisform abweichende Formen aufweisen. Da-
bei kann ein zufriedenstellendes Aufschäumverhalten
auch mit gleichförmigen und gleich dimensionierten Per-
forationen erhalten werden. Auch ist es im Rahmen der
Erfindung nicht zwingend erforderlich, die Aufschäum-
haube halbkugelförmig und/oder mit einer Abflachung
auszuführen. Im Rahmen der Erfindung ist auch an sol-
che Ausführungsformen gedacht, bei denen die Auf-
schäumhaube nach Zubereitung des flüssigen oder pa-
stösen Lebensmittels von dem oberen Behälterrand ent-
fernt wird, um so eine Entnahme des aufbereiteten Le-
bensmittels zu ermöglichen.
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Patentansprüche

1. Verpackung zum Ausliefern von Milch oder einem
anderen flüssigen oder pastösen Lebensmittel mit
einer darin fest installierten Aufbereitungseinrich-
tung, insbes. in Form eines Aufschäumers, zum Aus-
führen eines Aufbereitungsvorgangs, insbes. Auf-
schäumvorgangs, in der Verpackung.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Aufschäumer aus lebensmittel-
echtem Material besteht.

3. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Flüssigkeit durch Schütteln
der Verpackung an dem Aufschäumer vorbeigeführt
wird und zur Schaumbildung Luftblasen aufnimmt.

4. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Auf-
schäumer in der Verpackung Speichen bildet.

5. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Auf-
schäumer mindestens ein zum Vorbeiführen von
Flüssigkeit in der Verpackung ausgelegte Durchbre-
chung aufweist.

6. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch einen sich von ei-
nem oberen Rand in Richtung auf einen Boden da-
von erstrekkenden, insbes. becherförmigen Behäl-
ter (12), und eine am oberen Rand des Behälters
(12) angeordnete Abdekkung (20) zum Verschlie-
ßen des Behälters (12).

7. Verpackung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der obere Rand des Behälters (12)
einen sich radial nach außen erstreckenden Siegel-
flansch, dessen obere Begrenzungsfläche etwa in
einer vorzugsweise senkrecht zur Behälterachse
verlaufenden Ebene angeordnet ist.

8. Verpackung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Abdeckung (20) eine zumin-
dest mittelbar auf den oberen Rand des Behälters
(12) aufgesiegelte Siegelfolie (24) aufweist.

9. Verpackung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß der Aufschäumer zwi-
schen der Abdeckung (20) und dem Behälterboden
angeordnet ist.

10. Verpackung nach einem der Ansprüche 6 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß der Aufschäumer ei-
nen im wesentlichen ebenen, von Ausnehmungen
durchsetzten platten-oder folienartigen Aufschäum-
bereich aufweist.

11. Verpackung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daß eine dem Boden abgewandte Be-
grenzungsfläche des Aufschäumbereichs an einer
dem Boden zugewandten Begrenzungsfläche der
Abdeckung (20) anliegt.

12. Verpackung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Siegelfolie (24) unter Zwischen-
schaltung des Aufschäumbereichs des Aufschäu-
mers auf den oberen Rand des Behälters (12) auf-
gesiegelt ist, wobei die Haftung des Aufschäumbe-
reichs am oberen Rand des Behälters (12) stärker
ist als die Haftung der Siegelfolie (24) am Auf-
schäumbereich.

13. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch eine lösbar und
im wesentlichen flüssigkeitsdicht unter Bildung eines
Aufschäumvolumens oberhalb der dem Behälterbo-
den abgewandten oberen Begrenzungsfläche des
Aufschäumers auf den oberen Behälterrand aufsetz-
bare Aufschäumhaube (30).

14. Verpackung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Aufschäumhaube (30) einen ggf.
durch eine Sollbruchstelle gebildeten und vorzugs-
weise von einer Siegelfolie (24) abgedeckten Ein-
führbereich für einen Trinkhalm aufweist.

15. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch einen in den Be-
hälter (12) integrierten oder in dem Aufschäumvolu-
men aufgenommenen Trinkhalm.

16. Aufschäumer für eine Verpackung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet
durch eine platten-, platinen- oder folienartige, per-
forierte und mit einer Befestigungsfläche auf dem
oberen Behälterrand dichtend festlegbare Auf-
schäumplatine (22) und eine auf der der Befesti-
gungsfläche abgewandten Begrenzungsfläche der
Aufschäumplatine (22) angebrachte, insbes. aufge-
siegelte Abdeckung (20), insbes. Siegelfolie (24).

17. Verfahren zum Herstellen einer Verpackung nach
einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß eine Abdeckung (20), wie etwa eine
Siegelfolie (24), auf einer ebenen, platten-, platinen-
oder folienartigen und von Durchbrechungen durch-
setzten Aufschäumplatine (22) befestigt, insbes.
aufgesiegelt wird, und ein mit einem flüssigen oder
pastösen Lebensmittel, insbes. Milchprodukt, befüll-
ter Behälter (12) mit dem so erhaltenen Zwischen-
produkt verschlossen wird.
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